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Beschlussvorlage

Betreff

VRR-Fahrzeugfinanzierungsmodell bei den Vergabeverfahren

RE7/RB48
Oraanisation Bereich/Periode/Jahr/Lfd. Nr./Nachtraa Datum Ifd. Nr. BPL
AG6R NVN/VIII/2012/0322 22.02.2012 14
Beratungsfolge Zustandigkeit _Sitzungstermin Ergebnis
Verwaltungsrat der VRR A6R Entscheidung 16.03.2012 ]
Verbandsversammlung des Zweckverbandes  Entscheidung 16.03.2012 ]

VRR

Beschlussvorschlaqg:

Der Verwaltungsrat und die Verbandsversammlung stimmen dem Abschluss der Vereinba-
rung geman Anlage zur Drucksache NVN/VIII/2012/0322 zu.

Begriindung/Sachstandsbericht:

Der Verwaltungsrat der VRR A6R und die Verbandsversammlung des ZV VRR haben am
10. 12. 2008 das VRR-Fahrzeugfinanzierungsmodell fir den SPNV beschlossen und festge-

legt, es grundsatzlich als Bestandteil der kiinftigen Ausschreibungen anzuwenden.

Von diesen Beschllissen erfasst war auch eine Vereinbarung zwischen dem ZV VRR und der
VRR AG6R Uber die Ubertragung der Aufgabe ,Fahrzeugfinanzierung und -beschaffung*
exemplarisch festgelegt damals fir die RE 4 und RE 6. Diese Vereinbarung ist notwendig,
weil der VRR AR die Aufgabe ,Planung, Organisation, Ausgestaltung und Finanzierung des
SPNV* nach dem OPNVG (ibertragen wurde. Damit ist die VRR A6R SPNV-Aufgabentrager
im Sinne von § 3 OPNVG. Die Option der Beschaffung und Zur-Verfligung-Stellung von
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Fahrzeugen im Rahmen des VRR-Finanzierungsmodells ist Bestandteil der Ausgestaltung
des SPNV und dient der Erflillung dieser Aufgabe. Der Beschaffungsvorgang -sollte dieses
Modell im Rahmen des Wettbewerbsverfahrens zum Zuge kommen- ist aus finanztechni-
schen Grinden jedoch grundsatzlich beim Zweckverband VRR anzusiedeln. Der Zweckver-
band erhalt in seiner Eigenschaft als Gebietskorperschaft wesentlich bessere Finanzierungs-

konditionen als die VRR ASR. Deshalb muss diese Aufgabe im Einzelfall Gbertragen werden.

Der Vergabeausschuss hat beschlossen, das Vergabeverfahren durchzufihren und hierbei

als Option das VRR-Fahrzeugfinanzierungsmodell anzuwenden.
Zur Umsetzung dieses Beschlusses ist es notwendig, dass nunmehr auch fiir die Durchflih-
rung des Vergabeverfahrens fur die Linien RE 7/RB 48 die als Anlage beigefugte Vereinba-

rung beschlossen wird.

Anlage

Seite 2 von 2



	Zuständig
	Datum
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt

